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Eckpunkte der außerordentlichen Wirtschaftshilfe (Novemberhilfe) 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
mit Schreiben vom 30. Oktober 2020 hatten wir über die Förderbedingungen der Überbrü-
ckungshilfe II sowie über die Eckpunkte außerordentlicher Wirtschaftshilfen des Bundes für die 
von den beschlossenen temporären Schließungen besonders betroffenen Wirtschaftsbereichen 
informiert. 
 
Mittlerweile sind die Förderbedingungen auf den Internetseiten des BMWi und BMF sowie De-
tails in einer FAQ-Übersicht veröffentlicht.  

 
1. Grundsätze des Bundesprogramms 

 
Die außerordentliche Wirtschaftshilfe des Bundes wird privaten und kommunalen Unter-
nehmen, Betrieben, Selbständigen (Freiberufler/Soloselbstständige), Vereinen und Ein-

richtungen gewährt, deren Betrieb aufgrund der zur Bewältigung der Pandemie erforder-
lichen Maßnahmen temporär geschlossen wurden. Die Entschädigung wird in Form einer 
einmaligen Kostenpauschale gewährt. Die Laufzeit des Programms ist auf die Dauer der 

Kurzüberblick: Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWI) und das Bundes-
ministerium der Finanzen (BMF) haben die Förderkonditionen für die außerordentliche 
Wirtschaftshilfe (Novemberhilfe) veröffentlicht. Antragsberechtigt sind auch kommunale 
Unternehmen, die von der Schließung betroffen sind, wie z. B. in besonderem Maße die 
Kultur- und Veranstaltungseinrichtungen. Dieser Punkt wurde vom Deutschen Städtetag 
ebenso eingefordert wie eine umfassende Hilfe für alle von den aktuellen Schließungen 
betroffenen Wirtschaftsbereiche einschließlich der Kulturschaffenden und -einrichtungen.  

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/11/20201105-ausserordentliche-wirtschaftshilfe-november-details-der-hilfe-stehen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2020/10/2020-11-05-PM-ausserordentliche-wirtschaftshilfe-november.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-11-05-faq-ausserordentliche-wirtschaftshilfe.html
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Schließungen bis 30. November 2020 festgelegt und wird ein Volumen von 10 Mrd. Euro 
umfassen.  

 
2. Antragsberechtigte 

 
Antragsberechtigt sind alle privaten und kommunalen Unternehmen, Betriebe, Solo-
selbstständige, Freiberufler, Vereine und Einrichtungen, die auf der auf Grundlage des Be-
schlusses der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin vom 28. Oktober 2020 erlas-
senen Schließungsverordnungen der Länder den Geschäftsbetrieb einstellen mussten (di-
rekt betroffene Unternehmen). Dazu zählen ebenfalls die Hotels. 

 
Auch indirekt betroffene Unternehmen, wie z. B. Zulieferer von Gastronomie und Hotels 
sind antragsberechtigt. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die nachweislich und re-
gelmäßig 80 Prozent ihrer Umsätze mit direkt von den vorab genannten Unternehmen er-
zielen. Entsprechendes gilt auch für verbundene Unternehmen, wenn mehr als 80 Prozent 
des verbundweiten Gesamtumsatzes auf direkt und indirekt betroffene Verbundunter-
nehmen entfällt. 

 
3. Grundsätze der Förderung 

 
Es werden Zuschüsse pro Woche der Schließungen in Höhe von 75 Prozent des durch-

schnittlichen wöchentlichen Umsatzes im November 2019 gewährt. Soloselbständige 
können als Vergleichsumsatz alternativ den durchschnittlichen Monatsumsatz im Jahre 
2019 zugrunde legen. Soweit erst nach dem 31. Oktober 2019 die Geschäftstätigkeit auf-
genommen wurde, können als Vergleichsumsatz der Monatsumsatz im Oktober 2020 o-
der der monatliche Grundumsatz seit Gründung herangezogen werden. 

 

Die Förderhöchstgrenze wird durch den beihilferechtlichen Rahmen gesetzt, der sich auf 
die geltenden Beihilferegelungen auf 1 Mio. Euro beläuft. Höhere Förderbeträge können 

erst nach der Notifizierung bei der EU-Kommission gewährt werden.  
 

Bei der Bemessung der Wirtschaftshilfen werden bereits gewährte andere Leistungen, wie 
z. B. Überbrückungshilfen und das Kurzarbeitergeld angerechnet. Umsätze von mehr als 
25 Prozent werden zur Vermeidung einer Überförderung von über 100 Prozent auf die 
Umsatzerstattung angerechnet.  
 

Die Anrechnung der Außerhausverkaufsumsätze der Restaurants, die Lieferdienste 
und/oder Abholservice anbieten, ist im Interesse der Gastronomie geregelt worden. Um 
eine wenigstens teilweise Aufrechthaltung des Geschäftsbetriebes zu ermöglichen, wer-
den diese Umsätze während der Schließungen von der Umsatzanrechnung ausgenom-
men. Damit wird ihr Entschädigungsanspruch allein nach dem Umsatz berechnet, den sie 
im Jahr 2019 an den Restauranttischen erzielt haben. Ähnliches gilt für Hotels, die im Mo-

nat November 2020 noch Geschäftsreisende beherbergen dürfen. Ihr Anspruch auf Ent-
schädigung bleibt ungeschmälert bestehen, solange sie damit nicht mehr als 25 Prozent 
des Umsatzes aus dem November 2019 erzielen. 
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4. Antragsstellung 
 

Die Antragstellung soll elektronisch durch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer erfolgen. So-
loselbstständige sollen bis zu einem Förderhöchstsatz von 5.000 Euro unter besonderen 
Identifizierungspflichten direkt antragsberechtigt sein. Die Auszahlung erfolgt über die  
Überbrückungshilfe-Plattform. 
 

Nach dem gegenwärtigen Stand der Planungen seitens der Bundesregierung werden die 
Auszahlungen erst ab der letzten Novemberwoche erfolgen können. Aus diesem Grund 
wird die Gewährung von Abschlagszahlungen geprüft.  

 
Zu begrüßen ist, dass im Rahmen dieser „Novemberhilfe“ die besonderen Rahmenbedingun-
gen von Soloselbstständigen und freien Kulturschaffenden berücksichtigt und bürokratische 
Hürden reduziert werden. Die Einführung eines sogenannten Unternehmerlohns für Solo-
selbstständige wird - unabhängig von der Novemberhilfe - wie berichtet im Kontext der Über-
brückungshilfe III geprüft und kann frühestens ab Januar 2021 realisiert werden. 
 
Wir bitten um Kenntnisnahme. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

 
Detlef Raphael 
 
 

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html

